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Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Bei der nach § 12 Wa6G vorzunehmenden Prognoseentscheidung ist die Berücksichtigung bereits länger

zurückliegender, den Bf betre6ender wa6enrechtlicher Bescheide zulässig, zumal es sich dabei gerade um Tatsachen

handeln kann, die auf einen möglichen Missbrauch von Waffen hinweisen können.
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